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A. Allgemeines  1. Rechtsgrundlage   Gestützt auf Art. 16 Ziff. 1 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde vom 5. Juni 2005 erlässt die Gemeindeversammlung die vorliegende Verordnung über die Entschädigungen der Behörden, Kommissionen und Funktionäre im Nebenamt.  2. Geltungsbereich   Diese Verordnung regelt die Entschädigungen sowie den Versicherungsschutz der Behörden, Kommissionen und nebenamtlichen Funktionäre der Gemeinde Schwerzenbach.  3. Pauschalabgeltung    Mit den nachstehenden Pauschalen werden generell keine weiteren individuelle Sitzungs- und Taggelder sowie sonstige Spesen vergütet.   B. Politische Gemeinde  1. Gemeinderat     - Präsidium inkl. Planung  Fr. 40‘000.00  - Vizepräsidium Fr.  2‘000.00  - Gemeinderat Fr.  24‘000.00   2. Sozialbehörde    - Präsidium und je Mitglied Fr.  4‘500.00  - Vizepräsidium Fr.  1‘500.00   3. Rechnungsprüfungskommission    - Präsidium Fr.  5‘400.00  - Vizepräsidium Fr.  3‘600.00  - Aktuariat Fr.  4‘800.00  - übrige Mitglieder Fr.  3‘600.00   4. Sicherheitskommission    - Präsidium (Gemeinderat) Fr.  0.00  - übrige Mitglieder Fr.  700.00   5. Jugendkommission    - Präsidium Fr.  2‘400.00  - übrige Mitglieder Fr.  1‘400.00 
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 6. Feuerwehr    a) Feste Entschädigungen    - Hauptmann Fr.  1‘600.00  - Oberleutnant Fr.  850.00  - Leutnant Fr.  650.00  - Fourier Fr.  350.00  - Feldweibel Fr.  350.00  - Wachtmeister Fr.  350.00  - Korporal Fr.  250.00   b) Funktionsentschädigungen    - Kommandant Fr. 11‘000.00  - Kommandant Stv. Fr. 4‘500.00  - Ausbildungschef Fr. 5‘500.00  - Ausbildungschef Stv.  Fr. 1‘500.00  - Zugchef Fr. 1‘200.00  - Zugchef Stv. Fr. 1’000.00  - Fourier Fr. 1’000.00  - Fourier Stv. Fr. 300.00  - Materialwart Fr. 800.00  - Materialwart Stv. Fr. 400.00  - Gruppenchef Fr. 300.00  - Gruppenchef Stv. Fr. 300.00  - Chef Fahrschule Fr. 1‘000.00  - Chef Funk/Alarmierung Fr. 1‘300.00  - Chef Stv. Funk Fr. 500.00  - Gruppenchef Verkehr Fr. 500.00  - Gruppenchef Sanität Fr.  500.00    c) Nicht in den festen Entschädigungen gemäss lit. a + b) enthalten sind:  - Übungssold - Einsatzentschädigung - Entschädigung für Kursbesuche - Verantwortlichkeit für Schlüssel - Atemschutzverantwortlicher - Sitzungsgelder - ausserordentliche Aufwendungen wie z.B. Projektarbeiten (Erstellen von Ein-satzplanungen, Instruktion von Mitarbeitenden der ortsansässigen Betriebe in Brandverhütung und Brandbekämpfung, Ausbildung, etc.) 
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 d) Übungssold / Kurse    - Sold pro Übung Fr.  90.00  - Kursentschädigung pro Tag Fr.  120.00    (GVZ Kurse)  - Kursentschädigung pro Tag Fr.  300.00    (andere Kurse)  - Abendkurse Fr.  130.00  - Fahrschulentschädigung pro Stunde Fr.  35.00   e) Ernstfalleinsatz    - pro Einsatzstunde Fr.  55.00  - pro Einsatzstunde (beginnend 22.00 – 06.00 Uhr,     sowie an Sonn- und Feiertagen) Fr.  70.00   7. Wahlbüro    - pro Stunde Fr.  40.00   D. Allgemeine Bestimmungen  1. Stellvertretungen   Bei Stellvertretungen, welche länger als einen Monat dauern, hat die stellvertre-tende Person während dieser Zeit Anspruch auf die Entschädigung des Vertrete-nen oder der Vertretenen.   2. Unfall- und Haftpflichtversicherung   Alle Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie die nebenamtlichen Funktionäre sind im Rahmen des Gesetzes auf Kosten der Gemeinde gegen Unfall und Haft-pflicht versichert.   3. Inkraftsetzung   Diese Entschädigungsverordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die Gemein-deversammlung auf den 1. Juli 2018 in Kraft.    Die Änderungen der vorstehenden Entschädigungsverordnung wurden durch die Gemeindeversammlung am 22. Juni 2018 genehmigt.      Politische Gemeinde Schwerzenbach   Der Präsident:   T. Weber   Der Schreiber:   K. Rütsche    


